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Schweizerische

Zeitschrift für das Forstwesen.

Hrgan des schweizerischen Jorstvereins.

Ràgirt »an Es. Landott mW ?K. Nopp.

Monat Juli
k«S7.

Die schweizerische Zeitschrist für das Forstwesen erscheint bei Orell, Füßli
und Comp. in Zürich alle Monate I Bogen stark. Der Abonnements»

preis beträgt jährlich 2 Fr. SV Rp. franko durch die ganze Schweiz.

Bestellungen können bei allen Postämtern gemacht werden.

Versammlung des schweizerischen Forstvereins in Bex
den N., 12. und 13. August 1867.

Indem wir die Mitglieder des schweizerischen Forstvereins und alle

Freunde der Forstwirthschaft nochmals zu recht zahlreichem Besuch der

dießjährigen Versammlung einladen, haben wir das in der letzten Nummer

dieses BlatteS mitgetheilte Verzeichnis« der Verhandlnngsgegenstände durch

folgendes Traktandum zu ergänzen:

Erneuerungswahl des ständigen Komite's des schweizerischen

ForstvereinS für 3 Jahre.

Lausanne, den 8. Juli 1867.

Das Lokalkom itc.

Sind die in den Waldungen liegenden kleinen Wiesen- und

Riedtflächen auszuforsten und wie?

Nur ausnahmsweise findet man ausgedehnte Waldungen, in denen

nicht größere oder kleinere Flächen vorkommen, die kein Holz produziern,
sondern alö Riedt, Wiesen, Weiden oder Ackerfeld benutzt werden. Im
Hügelland und in den Vorbergen sind diese Stellen gewöhnlich naß bis
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sumpfig, so daß sie nur als Strmriedter benutzt werden können; im

Gebirg kommen zu den nassen Flächen nock die fruchtbaren, nahezu eben

liegenden Terrassen und Mulden, die früh entwaldet wurden, um als

Weiden, Bergwicsen oder Maisäßc benutzt zu werden. Seltener werden

die rings von Wald umschlossenen Blößen als Ackerfeld bewirthschaftet,

denn wenn sich auch der Boden hiezu eignen würde, so ist doch die

Beschattung so stark, daß lohnende Erträge nicht erwartet werden dürfen.
Die Förster sind in der Regel keine großen Freunde dieser in den

Wald eingeschlossenen oder von außen ker tief in denselben einschneiden-

den, anderweitig benutzten Flächen und zwar aus verschiedenen Gründen.

Durch die kaufs- oder pachtweise Bearbeitung und Benutzung des im

Walde liegenden Wies- und Streulandes rc. wird der Frevel begünstigt

und die Entdeckung der Frevler erschwert; von den in den Wald ein-

geschlossenen Weiden aus tritt das Vieh in die Bestände über und

schädigt die Jungwüchse; alle nicht zur Holzzucht benutzten Flächen

stören den Zusammenhang der Waldbcstände, sie erschweren die Ein-
sührung einer regelmäßigen Hiebsfolge und begünstigen Bestandes-

schädigungcn durch Naturereignisse und durch unbefugte Eingriffe dritter

Personen. Die Neigung, alle in den Wald eingeschlossenen, anderweitig

benutzten Flächen aufzuforsten und zur Holzproduktion zu benutzen, ist

daher bei den Forstwirthen durchweg vorhanden und die Frage! Solleu
solche Flächen ausgeforstet werden und wie? vollkommen gerechtfertigt.

Zur Beantwortung dieser Frage übergehend, ist vor Allem hervor-

zuhebcn, daß sich die Aufforstung der ringsum von Wald cingeschlos-

scnen, sowie der von außen her tief in denselben eingcschnilrcnen Riedt-,

Wiesen-, Weide- und Ackerflächen vom Standpunkt der Erhöhung der

Bodenerträge aus rechtfertigt, namentlich dann, wenn gegen die aufzu-

forstenden Flächen Waldbodcn abgetreten werden kann, der sich gut zur

landwirtschaftlichen Benutzung eignet. Ein nicht unbedeutender Theil
des Flächeninhalts solcher Enclaven wird von den nebenstehenden Be-

ständen ^ besonders wenn diese den älteren Klassen angehören — be-

schattet und überschirmt, die Ränder derselben geben daher der Quantität
und Qualität nach geringe Erträge. Das Trocknen des Futters und

der Streu wird durch die starke Beschattung erschwert, die damit ver-

bundene Arbeit vermehrt und die Qualität der Erzeugnisse verschlechtert.

Gewöhnlich sind diese Grundstücke weit von den Wohnungen der Nutz-

nießcr entfernt, die Düngung unterbleibt ganz, die Bearbeitung und
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Pflege wird in hohem Maße vernachlässigt und die Benutzung ist mtt
einem unverhältnißmäßig großen Zeitaufwande verbunden. Die Arrondi-

rung des WaldeS durch Aufforstung der in denselben eingeschlossenen

landwirthschaftlich benutzten Grundstücke erscheint daher nicht nur vom

forstlichen, sondern auch vom volkswirthschastlichen Gesichtspunkte aus

empfehlenswerth, sobald in einer Geegend entweder Holzmangel herrscht

oder die Möglichkeit gegeben ist, der Landwirthschaft für die zum Wald

gezogenen Flächen einen Ersatz zu geben, durch Abtretung von zur land-

wirthschaftlichen Benutzung geeignetem und sick an schon bestehende

Felder, Wiesen oder Weiden zweckmäßig anschließendem Waldboden. Das
Streben der Forstwirthc nach Ausforstung der in den Waldungen liegenden

landwirthschaftlich benutzten Grundstücke erscheint daher im Allgemeinen

gerechtfertigt. Gleichwohl darf man unbedenklich sagen, man sei in dieser

Beziehung hie und da zu weit gegangen. Die Frage: Sollen die Enclaven

aufgeforstet werden oder nicht? ist nämlich nickt unbedingt mit Ja zu

beantworten, sondern es läßt sich auf dieselbe nur die Antwort geben:

Ihre Aufforstung ist im Allgemeinen wünschenswert!); ob sie aber wirklich
erfolgen soll oder nicht, muß in jedem einzelnen Falle unter Berück-

sichtigung der örtlichen Verhältnisse entschieden werden,

Soll ein derartiger Entscheid gefaßt werden, so ist zunächst der

Boden der in Frage liegenden Fläche in's Auge zu fassen. Eignet sich

dieser nicht zur Erziehung von Holzarten, die eine gleiche oder doch

ähnliche Behandlung verlangen oder vertragen wie diejenigen der um-

liegenden Bestände, oder würde die Herstellung eines Bodenzustandes,
bei dem die in der Umgebung vorhandenen Holzarten gedeihen könnten,

allzu große Kosten verursachen, so muß man auf die Aufforstung ver-

zichten, weil durch diese die bisherige Bodenrente eher vermindert als

gesteigert würde. Als Bodenzuständc, die der Holzerziehung durchaus

ungünstig sind und auf den in Frage stehenden Flächen häufig vor-

kommen, sind jene zu bezeichnen, bei denen der lcitige, undurchlassendc

Untergrund mit einer ziemlick mächtigen Moor- oder Torferdeschichr be-

deckt ist oder wo der den Pflanzenwurzeln zugängliche Boden mit Kalk-
sinter durchzogen oder gar damit überlagert ist. Solche Bodenarten setzen,

wenn sie zur Holzzucht benutzt werden sollen, zunächst eine gründliche

und daher meistens kostspielige Einwässerung voraus, dann stellen sie

dem ersten An- und Fortwackscn der Pflanzen erhebliche Hindernisse

entgegen und bedingen daher gewöhnlich umfangreiche und mchrercmal
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wiederkehrende Nachbesserungen und endlich ist, wenn auch die Auf-
forstung gelingt, das Wachsthum der meisten Holzarten so gering, daß

nie lohnende Erträge erzielt werden und statt einer Erhöhung der Boden-

reute eine Verminderung derselben eintritt.

Auf stark mit Kalksinter durchzogenem Boden erwachsen nie schöne

Bäume, in der Regel ist nicht einmal eine volle Ueberschirmung deS

Bodens zu erzielen; am allerwenigsten gedeihen auf demselben die Nadel-

Hölzer. Auf Moorboden versprechen die Rothtaunenkulturen in den

10 — 20 ersten Jahren nicht selten einen ganz befriedigenden Erfolg,
dann aber tritt ein Kümmern und endlich ein massenhaftes Absterben

in den bereits geschlossenen Beständen ein, so daß nichts Anderes übrig
bleibt, als die Wegräumung der Bestände und die Wiedereinführung
der Benutzung des Bodens als Streuland. Diese letztere Operation
haben wir in Staats- und Korporationswaldungen an mehreren Orten
bereits vollziehen müssen und zwar selbstverständlich nicht ohne erhebliche

finanzielle Einbußen. Die Ursache scheint vorzugsweise darin zu liegen,

daß sich der Boden in Folge fortschreitender Zersetzung stark senkt, die

Wurzeln der jungen Bäume an die Oberfläche kommen und aus der

scharf austrocknenden und dabei staubartig werdenden, nur eine geringe

Menge mineralischer Bestandtheile enthaltenden Bodenoberflächc nicht mehr
eine hinreichende Menge von Feuchtigkeit und Nahrung aufnehmen können.

Ist der Boden seiner Zusammensetzung nach der Holzerziehung zwar
günstig, erheischt er aber, um für dieselbe tauglich zu werden, eine durch-

greifende, der Terrainvcrhältnisse wegen schwer auszuführende Entwässe-

rung, so ist zu untersuchen, ob die Kosten der letztern nicht in einem zu

auffallenden Mißverhältniß zu dem zu erwartenden Ertrage stehen. Wo
das betreffende Grundstück bei seiner bisherigen Benutzung einen besrie-

tagenden, demjenigen des Waldbodcns nahe kommenden oder denselben

sogar übersteigenden Reinertrag gab, wie das bei Streuriedtern nicht

selten der Fall ist, wird die Rechnung in der Regel zu Ungunsten der

Umwandlung aussallen: man wird diese daher nur vornehmen, wenn

anderweitige Gründe entschieden dafür sprechen.

Der jetzige und zukünftige Reinertrag ist bei Beantwortung der

gestellten Frage überhaupt ein wohl zu beachtender Faktor; man darf
jedoch bei der Vcrgleichung beider den zu erwartenden Waldcrtrag nicht

als einen erst nach 80 — 100 Jahren eingehenden und daher auf die

Gegenwart zu diskontirenden Werth betrachten: das Rechnungsrcsultat



würde in diesem Falle, mit seltenen Ausnahmen, zu Ungunsten der Um-

Wandlung ausfallen. Solche Flächen sind nicht als für sich bestehend,

sondern als Bestandtheile des Waldes, in dem sie liegen, in's Auge zu

fassen; man darf daher ihren Holzzuwachs in Rechnung ziehen, sobald

die Ausforstung mit Erfolg durchgeführt ist, und denselben in den vor-

handenen haubarcn Hölzern zur Nutzung bringen, bevor er direkt nutz-

bar ist. Würde trotz der Anwendung der eben angedeuteten Rechnungs-

weise das Resultat dennoch zu Ungunsten der Umwandlung ausfallen,
so würde sich letztere nur dann rechtfertigen, wenn die zu erwartenden

wirthschastlichen Vortheile den Unterschied ausgleichen.

Es kann übrigens Fälle geben, wo die Umwandlung trotz un-
günstiger Rechnungsergebnisse dennoch gerechtfertigt erscheint. Solche

Fälle treten namentlich da ein, wo ein Auslausch der Flächen stattfinden

kann, d. h. wo der landwirthschaftlichen Benutzung Boden zugewiesen

werden kamt, der bisher zur Holzerzeugung diente, sich aber seiner Be-

schaffenheit und Lage nach sehr gut zur landwirthschaftlichen Benutzung

eignet und ohne Gefährdung des bleibenden WaldeS gerodet werden

kann. In solchen Fällen ist dann der bisherige Ertrag der aufzuforstenden

Flächen nicht mit ihrem zukünftigen, sondern mit demjenigen der zu

rodenden Fläche zu vergleichen und der Unterschied um den allfälligen
Minder- oder Mehrertrag des jetzigen und zukünftigen WaldbodenS zu

vermindern oder zu vermehren. Bei derartigen Austausehungen werden

die RechnungScrgebnisse mir seltenen Ausnahmen zu Gunsten der Um-

Wandlung ausfallen. — Die Rodung des zur landwirthschaftlichen Be-

Nutzung gut geeigneten WaldbodenS und der Ersatz des daherigen Ab-

ganges an der Waldfläche durch Aufforstung bisher mit geringem Erfolg
landwirthschaftlich benutzter Flächen ist überhaupt eine große und lohnende

Aufgabe der Gegenwart. Als Beleg dafür, daß solche Umwandlungen

finanziell lohnend seien, mag dienen, daß wir seit Iahren ausgestellten,

ungerodelen Waldbeden für 1400 bis 2600 Fr. per Jucharl verkaufen

und dagegen entlegene, bisher landwirthschaftlich benutzte Güter um 300
bis 400 Fr. per Juchart ankaufen. Aehnliche Operationen machten

verschiedene unserer Gemeinden. Derartige Umwandlungen sind aber

nicht nur finanziell lohnend, sondern sie liegen auch im allgemeinen

Interesse. Die Waldungen, deren Boden sich zur landwirthschaftlichen

Benutzung gut eignet, liegen in der Regel an Orten, wo deren Erhal-
kung durch klimatische Rücksichten nicht geboten ist, während die Güter,
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deren landwirthschaftliche Benutzung sich nicht lohnt, ihrer Lage wegen

gewöhnlich als natürlicher Waldboden qualifizirt werden dürfen, dessen

Aufforstung in klimatischer Beziehung vortheilhast wirkt. Ein weiterer

volkswirthschastlicher Vortheil liegt in solchen Austauschungcn deßwegen,

weil der zu rodende Boden aus halber Fläche und mit halber Arbeit so

viel landwirthschaftliche Produkte erzeugt, als der aufzuforstende auf

doppelt so großer und mit doppeltem Arbeitsaufwand,

Hat man sich zur Aufforstung landwirthschaftlich benutzter Enclaven

im Wald entschlösset?, so kommt zunächst die Frage in Betracht: .Wann

soll die Aufforstung vorgenommen werden? Die Beantwortung dieser

Frage ist nicht schwierig; die Aufforstung kann nur dann mit Vortheil
ausgeführt werden, weitn sich der zu erziehende Bestand an denjenigen

seiner Umgebung, mit dem er in Zukunft ein Ganzes bilden soll, so

anschließt, daß er mit demselben eine gleichartige Behandlung verträgt
und mit Vortheil zur gleichen Zeit zum Hiebe gebracht werden kann.

Ringsum von mittelaltem oder angehend haubarem Holz umgebene

Blößen können nicht mit Vortheil aufgeforstet werden, weil die Ver-

lropfungsräume und die Beschattung zu groß sind und zur Zeit deS

HiebeS der umliegenden Bestände die Entscheidung der Frage, ob der

später angepflanzte Bestand mit dem ihn umgebenden abgetrieben werden

soll oder nicht, stets bedeutende Schwierigkeiten macht. Nicht selten ist

man geneigt, diese Schwierigkeiten durch den Anbau schnellwachsender

Holzarten zu umgehen; ehe man sich aber hiefür entscheidet, sollte man

sich klar machen, daß die Mehrzahl der schncllwachscndcn Holzarten eine

starke Lichteinwirkung verlangt und daher unter der Traufe deS neben-

stehenden Bestandes und in deren Nähe nicht gedeiht. Die geeignetste

Zeit für die Aufforstung anderweitig benutzter Enclaven, namentlich der

kleinen, ist daher die deS Abtriebes desjenigen Theils der umliegenden

Bestände, an den sich der neu anzulegende anschließen soll. Unbedenklich

kann man neue Aufforstungen auch noch zwischen 10—20 jährigen
Beständen vornehmen; nur darf man in solchen Fällen nicht zu nahe

an den bereits vorhandenen Jungwuchs pflanzen, Gut ist eS, wenn man
den Uebergang vom später gepflanzten zum schon vorhandenen Bestand

entweder mit großen oder mit schattenvertragenden Pflanzen vermittelt.
Bei der Wahl der zur Ausforstung zu verwendenden Holzarten

kommen zunächst die Bodenbeschaffenheit und die klimatischen Verhält-
nisse in Betracht, indem man nie Holzarten wählen darf, denen der
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Boden und das Klima nicht zusagt. Gestatten die daherigen Rücksichten

eine Auswahl unter verschiedenen Holzarten, so wähle man diejenigen,

welche in der Umgebung bereits vorhanden sind, oder doch solche, die

mit diesen eine annähernd gleiche Behandlung vertragen und ein gleiches

Nutzungsalter haben. Die Erziehung von kleineren oder größeren Gruppen,
die ganz andere Wachsthumsverhältnisse zeigen, eine ganz verschiedene

Behandlung verlangen und ein abweichendes Haubarkeitsalter besitzen

als die Bestände ihrer Umgebung, ist nahezu mit denselben Uebelständen

verbunden, wie die Fortdauer der landwirtschaftlichen Benutzung der

eingeschlossenen Flachen und daher nicht zu empfehlen.

Ueber die Art und Weise, wie die Aufforstung vorgenommen werden

soll, entscheiden die Bodcnzustände; eS gilt daher hier die allgemeine

Regel: Man wähle diejenige Kulturmethode, die unter den gegebenen

Verhältnissen am sichersten und ohne unvcrhälrnißmäßig große Opfer

zum Ziele führt. Weitaus in den meisten Fällen wird die Pflanzung
vor der Saat den Vorzug verdienen; auf nassem, stark verraötem Boden

wird die Hügelpflanzung in der Regel den besten Erfolg haben ; auf
Boden, der stark zur Unkrauterzeugung geneigt ist, darf man keine kleinen

Pflanzen wählen und unter allen Umständen hat man den nassen Boden

vor der Bepftanzung sorgfältig zu entwässern, Ist der Boden mit einer

starken Humus- oder Moorerdeschicht bedeckt, so darf die Aufforstung der

Entwässerung nicht sofort folgen; man muß zuwarten, bis sich der Boden

in Folge des Wasserentzuges gesenkt Hai. Bei der BePflanzung von stark

belasten Böden wachsen die Pflanzen in der Regel während mehreren

Jahren sehr langsam; sobald sie aber den Boden decken und den Rasen

verdrängen, tritt ein so freudiges Wachsthum ein, daß sie das in den

ersten Jahren — in der Kümmerungsperiode - - Versäumte bald wieder

nachholen. In der Verwendung guter, in Pflanzschulen erzogener Pflanzen
und in einer sorgfältigen Behandlung derselben beim Aushcben, Trans-
portiren und Wiedereinsetzen liegt die beste Garantie für das Gelingen
der Pflanzungen. tzandolt.

Aus dem Jahresbericht des Forstinspektorats des Kantons Granbnnden

für das Jahr 1866.

In der Organisation des kantonalen Forstwesens und im Bestand

der Staatsforstbeamten sind keine Veränderungen eingetreten, Ende 1866

waren von 73 Gemeinden und 5 Korporationen zusammen 51 Förster
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